
Landkreis Bad Doberan Eingang in der Behörde:
Der Landrat
Jugendamt - Sachgebiet Kita-Förderung
A.-Bebel-Str. 03      Tel.Nr.: 038203 60-718              Fax:038203 60-38120
18209 Bad Doberan

               Erstantrag Ganztagsplatzes  (50 Std. / Woche, 8 - 10 Std. / tägl.)

               Folgeantrag Teilzeitplatzes      (30 Std. / Woche, 6 Std. / tägl.)

Halbtagsplatzes   (20 Std. / Woche, 4 Std. / tägl.)

Name

Vorname

Geb.datum  Geburtsurkunde in Kopie bitte beifügen!

Wohnanschrift

Betreuungs- ab dem
zeitraum

bis zum

  Eheähnliche Gemeinschaften sind gem. § 20 SGB XII Personensorgeberechtigten gleichgestellt

Name, Vorname

Geb.datum

Familienstand
                                in eheähnlicher Lebensgemeinschaft lebend

Wohnanschrift

Telefon

erwerbstätig*

Ausbildung usw.*

erwerbsuchend*

(*gekennzeichnete Angaben sind nachzuweisen)

Mit meiner/unserer Unterschrift versichere(n) ich/wir, vorstehende Angaben wahrheitsgemäß gemacht
zu haben. Sollten bis zur Entscheidung über den Antrag Veränderungen eintreten, teile(n) ich/wir
diese unverzüglich mit.

Ort, Datum Unterschrift der Personensorgeberechtigten
          Bitte wenden!

Sprechzeiten Jugendamt: Dienstag: 08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 16.00 Uhr
Donnerstag: 8.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr

Antrag auf einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz gemäß §§ 3 bis 6 des

Mutter / Lebenspartnerin Vater / Lebenspartner

 Angaben zu den Personensorgeberechtigten

Gesetzes zur Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen
und in Tagespflege (Kindertagesförderungsgesetz - KiföG M-V)

 Angaben zum Kind



Begründung zum Antrag:

Unterschrift

Hinweis: 
Gem. § 9 (1) der Satzung des Landkreises Bad Doberan zur Umsetzung des KiföG M-V 
können vorrangig Kinder bis zum vollendeten dritten Lebensjahr in Tagespflege
gefördert werden. Nur in begründeten Ausnahmefällen kann Tagespflege
darüber hinaus gewährt werden.


